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Aufgabenstellung 

 Zur Ortsumgehung Landshut wird derzeit ein Dialogforum Ost-
Süd-Umfahrung durchgeführt. Diskutiert werden insgesamt 9 
Planfälle, die sich in weitere Varianten und Untervarianten 
untergliedern. Um die Vielzahl der Planfälle vergleichen zu 
können wurde in der 2. Sitzung des Dialogforums am 5.10.2015 
vom Staatlichen Bauamt Landshut eine sogenannte 
„Gegenüberstellungsmatrix“ vorgestellt. Ziel des Staatlichen 
Bauamts Landshut ist es mit Hilfe dieser Matrix einen objektiven 
Vergleich der Planfälle zu ermöglichen.  

 Die Kriterien dieser Matrix sollen von RegioConsult hinsichtlich 
ihrer rechtlichen und fachlichen Zulässigkeit und Aussagekraft 
geprüft werden. 



Varianten 



Bewertungsmatrix 

Verkehr: 
 Die Gegenüberstellungsmatrix des 

staatlichen Bauamts Landshut enthält 
folgende Bewertungskriterien: 

 Entlastung der Anwohner 
 Verkehrsnutzen 
 Umweltbelange 
 Kosteneffizienz  



Fachliche Bewertung I 

 Es ist weder nachvollziehbar noch üblich, dass die 
Entlastung der Anwohner als Hauptkriterium einer 
verkehrlichen Beurteilung der Varianten herangezogen 
wird. Grundsätzlich ist aus fachlicher Sicht zu fordern, 
dass die in der Matrix verwendeten Kriterien 
gleichberechtigt nebeneinander stehen, so wie es 
beispielsweise bei der Bewertung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) dem üblichen 
fachlichen Standard entspricht. 

 Das Kriterium der Gesamtfahrleistung ist lediglich dazu 
geeignet, etwas über die mögliche Entlastung von 
Verkehrsleistungen zu sagen, ist also ein 
verkehrsleistungsbezogenes Kriterium, das nichts 
über das Verkehrsaufkommen aussagt. 



Fachliche Bewertung II 

 Weiter muss darauf hingewiesen werden, dass der Name des 
Kriteriums nicht logisch und irreführend ist. Bei einem 
Kriterium „Entlastung Anwohner“ hätte man erwartet, dass 
ermittelt wird, wie viele Einwohner von Lärm oder 
Schadstoffbelastungen entlastet werden und in welchem 
Ausmaß diese Entlastung erfolgt. 

 Die Multiplikation der Be- und Entlastungen mit der Länge der 
Straßenabschnitte führt aufgrund der ungleichen Länge der 
Varianten bzw. deren völlig unterschiedlicher Abschnittsbildung 
zwangsläufig zu unterschiedlichen Entlastungswirkungen. Das 
Kriterium ist in dieser Form nicht geeignet die „Entlastung der 
Anwohner“ zu beurteilen 



Verkehrsnutzen 

 Auch dieses Kriterium ist ein verkehrsbezogenes Kriterium. Durch die 
Ausweisung von Entlastung und Verkehrsnutzen kommt es zu einer 
doppelten Gewichtung des Verkehrs, sodass keine fachlich 
ausgewogene Matrix zur Bewertung der Varianten gegeben ist. 

 Das Kriterium der Fahrzeitersparnis ist ein üblicher verkehrsplanerischer 
Standard. Ungewöhnlich ist die Messung der Zeitersparnis nur anhand 
von zwei Fahrbeziehungen (Geisenhausen + Münchsdorf), die 
ausschließlich über die Fahrzeitdifferenzen des Durchgangsverkehrs 
ermittelt wird und prozentual betrachtet wird. Es ist nicht erkennbar, ob 
die Fahrzeitdifferenzen vorher mit den jeweiligen Verkehrsmengen in 
Beziehung gesetzt werden, um die Fahrzeitersparnis insgesamt zu 
berechnen, wie dies üblicherweise geschieht.  

 Aus der Darstellung wird auch nicht deutlich, was als weiträumiger 
Verkehr und was in Abgrenzung dazu als Durchgangsverkehr 
verstanden wird. Es ist zum Beispiel die Frage zu stellen, ob der 
Durchgangsverkehr bezogen auf Landshut betrachtet wird oder der 
weiträumige Verkehr im Sinne des FStrG, der den überregionalen 
Verkehr meint  



Umweltbelange 
Schutzgebiete nach Naturschutzgesetz: 
 FFH-Gebiete 
 Landschaftsschutzgebiete 
 
Umweltthemen: 
 Dauerhafte Flächeninanspruchnahme insgesamt 
 Inanspruchnahme Waldflächen 
 Barrierewirkung bei Durchschneidung von Isar, Hangleite-Ost 

oder Wildtierkorridor 
 Trassenführung im Überschwemmungsgebiet 
 Trassenführung im Wasserschutzgebiet 
 Siedlungen- Flächengröße der Siedlungen in der Nähe zur 

Trasse  



Unterscheidung UVP und FFH-VP 

 Zunächst fällt auf, dass der Vorhabensträger für die Süd-
Ost-Umfahrung Landshut nicht ausreichend unterscheidet 
zwischen den Umweltbelangen nach dem UVP-Gesetz 
einerseits und den Natura 2000-Belangen andererseits. 
 

 Zur Berücksichtigung aller Schutzgüter nach dem UVP-
Gesetz ist es notwendig alle Schutzgüter (Mensch, Boden, 
Wasser, Klima, Fauna und Flora, Landschaft, Kulturgüter 
und die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern) 
abzuarbeiten. Hinsichtlich der Schutzgebiete fällt auf, dass 
nur zwei Schutzkategorien genannt werden. Im aktuellen 
BayNatSchG von 2011 sind in Art. 13-16 Nationalparke, 
Biosphärenreservate, Naturparke und der Schutz 
bestimmter Landschaftsbestandteile genannt. 



Defizite der Umweltbewertung 
 Die Flächengröße der Siedlungen in der Nähe zur Trasse ist 

ein sehr ungewöhnliches Kriterium zur Beurteilung der 
Umweltbelange und weitgehend ohne Aussagekraft, weil die 
Flächenangabe nicht zwangsläufig eine Aussage über die 
Belastungssituation zulässt. Wenn beispielsweise die 
Trasse im Umfeld einer Siedlung im Einschnitt verläuft oder 
mit umfangreichem Lärmschutz (Vollschutz) ausgestattet ist, 
dann ist die Flächengröße der Siedlung nicht relevant. 
 

 Die Angaben zur Abstufung der Bewertungskriterien sind 
nicht nachvollziehbar, da nicht erkennbar ist, wie das 
staatliche Bauamt beispielsweise einen zumutbaren 
durchschnittlichen technischen Aufwand definiert und dieser 
von einem besonderen, aber noch zumutbarem Aufwand 
abgrenzt wird. 



Kosteneffizienz I 
 Die kostenbestimmenden Faktoren „Streckenlänge, Großbrücken und 

Tunnel sowie die Gesamtkosten“ sind richtig benannt. 
 

 Eine Verknüpfung der beiden Kriterien Entlastung im Stadtgebiet  
(in Kfz-km) und Kosten ist jedoch nicht sinnvoll. Denn damit werden alle 
Mängel des Hauptkriteriums auch auf dieses Kriterium übertragen. 
Außerdem wird das Kriterium „Entlastung der Anwohner“ auf diese Art 
und Weise „doppelt“ gewertet. Mit der bereits kritisierten Verknüpfung von 
Ausbaulänge und Entlastung wird auch das Kriterium der Kosteneffizienz 
belastet. 
 

 Hinzu kommt, dass neben der Verkehrsleistung das jeweilige 
Verkehrsaufkommen je Streckenabschnitt für die Entlastung der 
betroffenen Bevölkerung maßgebend ist. Schon jetzt wird aber deutlich, 
dass die Abstufung maßgeblich durch die Länge, der beim Hauptkriterium 
„Entlastung der Anwohner“ festgelegten Strecken bestimmt wird. Dies ist 
in keinem Fall sachgerecht. Die Betrachtung auf Gesamtstadtebene sagt 
nichts aus über die Wirksamkeit der einzelnen Varianten und deren 
Wirkungen im Netz. 



Kosteneffizienz I 

 Üblicherweise wird für Straßenbauprojekte durch das 
Nutzen-Kosten-Verhältnis ermittelt, ob eine Maßnahme 
bauwürdig ist. Zur Beurteilung von Varianten in einem 
frühen Stadium der Vorauswahl müssen entsprechend 
AKS (Anweisung zur Kostenberechnung für 
Straßenbauvorhaben) Kostenschätzungen vorliegen.  

 Als Kriterium für die Kosten sollten die Baukosten je km 
Neubau/Ausbau-Strecke angegeben werden. Diese 
können dann zusätzlich zu absoluten 
Verlagerungswirkungen an bestimmten vergleichbaren 
Querschnitten ins Verhältnis gesetzt werden.  
 



Zusammenfassende Bewertung 
 Die vom staatlichen Bauamt gewählten vier Bewertungskriterien 

sind für einen objektiven Variantenvergleich nicht geeignet.  

 Besonders zu kritisieren ist, dass die verkehrlichen Belange 
mehrfach in die Kriterien einfließen. Die Abstufungen der 
Kriterien sind nicht nachvollziehbar.  

 Es besteht die Gefahr, dass durch das gewählte Verfahren 
vorzeitig Varianten ausgeschlossen werden, die im Rahmen der 
FFH-rechtlichen Alternativenbetrachtung zu berücksichtigen 
gewesen wären. Bevor die Gegenüberstellungsmatrix inhaltlich 
weiter diskutiert wird, müssen die Detail-Ergebnisse der 
Verkehrsuntersuchung bezogen auf die einzelnen Varianten 
vorgelegt werden. Im Folgenden werden die gesetzlichen 
Regelungen zur Durchführung von Untersuchungen zu Standort- 
oder Trassenalternativen erläutert, um die korrekte 
Vorgehensweise aufzuzeigen. 



Ergänzung der Matrix 
 In der Gesamtbewertungsmatrix des Dialogforums Ost-Süd-Umfahrung 

Landshut muss das Kriterium Natura 2000 gesondert berücksichtigt werden. 
 Sind erhebliche Beeinträchtigungen bei einer Variante nicht auszuschließen 

oder sogar zu erwarten, muss die ffh-rechtliche Ausnahmeprüfung 
durchgeführt werden. 

 Es sei denn der Vorhabensträger kann in einer FFH-Verträglichkeitsprüfung 
den Nachweis der Unerheblichkeit für die von ihm vorgeschlagene 
Vorzugsvariante führen, oder aber darlegen, dass für diese ein 
überwiegendes öffentliches Interesse geltend gemacht werden kann, das 
höher gewichtet werden kann als die Schutzbelange des Natura 2000 
Netzes.  
 

 Um die Variantenprüfung im jetzigen Vorplanungsstadium nicht zu überlasten 
kann auf ein vor kurzem entwickeltes Verfahren des Bundesamtes für 
Naturschutz (2014) verwiesen werden, in dem ein Bewertungsrahmen für die 
Alternativenprüfung im Rahmen der Ausnahmeprüfung nach europäischem 
Gebiets- und Artenschutzrecht erstellt wurde. 



Kriterien 
sehr 
gering gering mäßig mittel hoch 

sehr 
hoch  

extrem 
hoch 

verkehrliche Bewertung 

              

-Entlastungswirkung (aufkommensbezogen) 

-Fahrzeitersparnis (netzbezogen) 

Baukosten: 

              

-                      Strecke 

-                      Ingenieurbauw. 

-                      Gesamt 

Schutzgut Mensch 

              

-                      Lärm, Luft 

-                      Städtebau,  

-                      Naherholung 

-                      Landschaftserleben 

Schutzgut Wasser 

              (WSZ, TWSZ) 

Schutzgut Boden               

Schutzgut Klima               

Schutzgut Flora und Fauna               

Schutzgut Landschaft               

Schutzgut Kulturgüter               

Natura 2000 

              

- Lebensraumtypen 

- Arten nach Anhang II 
Artenschutz 

              

- Arten nach Anhang IV FFH-RL 

- Arten nach Anhang I VS-RL 

Gesamtbewertung               



Variantenbewertung 

 Es fällt auf, dass die stadtnahen Varianten im 
Verhältnis schlecht bewertet werden, obwohl 
ähnliche Entlastungswirkungen feststellbar sind (z. B. 
im Vergleich Fall 1a zu 6). 
 

 Die Entlastungswirkungen werden nicht bei allen 
Varianten flächendeckend angegeben. 
 

 Die geringe Entlastungswirkung für die Veldener 
Straße und Luitpoldstraße ist bei Fall 6 
überraschend. 



 
Planfall 1a (4 Fahrstreifen) und Planfall 6 

Quelle: Kurzak (2015): Verkehrsuntersuchung B 15neu Plan 3 und 13   



 
 

Planfall 1a (4 Fahrstreifen) und Planfall 6 
Differenz zum Nullfall 

Quelle: Kurzak (2015): Verkehrsuntersuchung B 15neu Plan 3a und 13a   



Umweltbewertung 

 Im Fall 6 wurde offenbar keine Lösung gefunden, die 
die Anschneidung des FFH-Gebietes vermeiden kann. 

  
 Im Fall 7 fällt die aufwändige und flächenintensive 

Anbindung nördlich der St 2045 negativ auf. 
 

 Wie bei den Varianten 1a-c eine naturschutzfachlich 
verträgliche Querung des FFH-Gebietes realisiert 
werden soll ist nicht dargestellt. 
 

 Die Führung von Fall 1a zwischen B299 und B 15 ist 
sehr konfliktreich gewählt. 



Fall 1a,b,c Isar-Hangleiten 

 



Fall 1a zwischen B 299 und B 15 



Fall 6 – Querung des  
FFH-Gebietes Isarhangleite 



Fall 7 mit AS St 2045 



Fall 9 - Isarquerung 
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